
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frau 

Präsidentin des Nationalrates 

Doris BURES 18. Juli 2016 

Parlament 

1017 Wien GZ. BMEIA-AT.90.13.03/0083-VI.3/2016 

 

 

 

 

 

Die Abgeordneten zum Nationalrat Rupert Doppler, Kolleginnen und Kollegen haben am 18. 

Mai 2016 unter der Zl. 9298/J-NR/2016 an mich eine schriftliche parlamentarische Anfrage 

betreffend „Kosten für Dolmetscher“ gerichtet. 

 

 

Diese Anfrage beantworte ich nach den mir vorliegenden Informationen wie folgt: 

 

 

Zu den Fragen 1 bis 4: 

 

Aufgrund des unveränderten Sachverhalts darf ich auf die Beantwortung der 

parlamentarischen Anfrage Zl. 15109/J-NR/2013 vom 13. Juni 2013 verweisen. 

 

 

Zu Frage 5: 

 

Es werden immer die einschlägigen Bestimmungen des Bundesgesetzes für die Vergabe von 

Aufträgen (BVergG 2006) eingehalten. 

 

Sebastian Kurz 
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vom 18.07.2016 zu 9298/J (XXV.GP)
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